SPD-Kreistagsfraktion Olpe

KT-Sitzung am 24.10.05

TOP 19.2 – Grundsicherungsbescheide

Anfrage

Welche Städte und Gemeinden des Kreises Olpe haben neue Bescheide ausgestellt?
a) bei Widerspruch innerhalb der Rechtsbehelfsfrist nach dem GSiG – und wie viele?
b) bei verfristetem Widerspruch nach dem GSiG – und wie viele?
c) bei (erstmaligem) Widerspruch nach dem SGB XII – und wie viele?
d) ohne Widerspruch – und wie viele?

Antrag

Der Kreistag des Kreises Olpe fordert die Verwaltung auf, rechtswidrige Grundsicherungsbescheide zurückzunehmen und durch neue, rechtskonforme Bescheide zu ersetzen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage, wonach das Kindergeld als Einkommen der Eltern und der ihnen gleich gestellten Personen zu gelten hat. Ggf. erfolgt die Nachzahlung des Kindergeldes rückwirkend bis zum 01.01.2003.

Begründung:

Das Bundesverwaltungsgericht (BverwG) hat im Dezember in einem Beschluss vom 10.12.2004, das sich auf ein Urteil des 5. Senats des gleichen Gerichts vom 17.12.2003 (AZ: BverwG C 25.02) stützt, die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision des Urteils des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 09.02.2004 zurückgewiesen. Damit ist das Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes als allgemein rechtskräftig anerkannt, wonach das Kindergeld als Einkommen der Eltern und der ihnen gleich gestellten Personen zu gelten hat. Das BverwG hat fast lapidar erklärt: Kindergeld ist sozialhilferechtlich Einkommen dessen, an den es ausgezahlt wird. Die beklagte Behörde ist zur Nachzahlung des Kindergeldes ab 1. Januar 2003 und zur Verzinsung nicht gezahlter Gelder in Höhe von 4% verurteilt worden.

Nicht nur all denen, die Widerspruch eingelegt oder Klage erhoben haben, sondern auch den übrigen Anspruchsberechtigten ist das Kindergeld nachzuzahlen. Grundlage hierfür ist der § 44 Abs. 1 SGB X, wonach ein rechtswidriger, nicht begünstigender Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden muss, wenn das Recht falsch angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beträge zu Unrecht erhoben worden sind, auch „nachdem er unanfechtbar geworden ist“.

